
Beschluss des 69. Studierendenparlaments
Änderung der Satzung und der Wahlordnung (Stellvertretende MdSP)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 7. Sitzung des 69. Studierendenparla-
ments am 19. Januar 2022 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP69-A039 - Änderung der Satzung und der Wahlordnung
(Stellvertretende MdSP)“ wird mit (34/0/3) in der folgenden Fassung ange-
nommen:

1. Ersetze in der Satzung in § 9 Abs. 3 den ersten Satz

„Ein Mitglied des Studierendenparlaments kann durch ein gewähltes
Mitglied derselben Wahlliste vertreten werden.“

durch

„Ein Mitglied des Studierendenparlaments kann durch ein gewähltes
stellvertretendes Mitglied derselben Wahlliste vertreten werden.“

2. Ersetze in der Wahlordnung in § 2 den Abs. 4

„Entfallen auf eine Wahlliste mehr Sitze als diese Kandidierende ent-
hält, so bleiben diese Sitze unbesetzt; die Zahl der Sitze des Studie-
rendenparlaments vermindert sich entsprechend.“

durch

„Entfallen auf eine Wahlliste mehr Sitze als diese Kandidierende mit
mindestens einer Stimme enthält, so bleiben diese Sitze unbesetzt; die
Zahl der Sitze des Studierendenparlaments vermindert sich entspre-
chend.“

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in
der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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3. Ersetze in der Wahlordnung in § 2 Abs. 5 den ersten Satz

„Die auf die einzelnen Wahllisten entfallenden Sitze werden den in den
Wahllisten aufgeführten Kandidierenden in der Reihenfolge der von
ihnen erreichten Stimmenzahlen zugeteilt.“

durch

„Die auf die einzelnen Wahllisten entfallenden Sitze werden den in den
Wahllisten aufgeführten Kandidierenden in der Reihenfolge der von
ihnen erreichten Stimmenzahlen zugeteilt. Dabei werden nur Sitze an
Kandidierende mit mindestens einer Stimme vergeben.“

4. Ergänze in der Wahlordnung in § 2 nach Abs. 5 einen neuen Absatz

„Mitglied des Studierendenparlaments ist, wem ein Sitz zugeteilt wur-
de. Stellvertretendes Mitglied des Studierendenparlaments ist, wer
mindestens eine Stimme erhalten hat, Mitglied einer Wahlliste mit min-
destens einem Sitz ist und kein Mitglied des Studierendenparlaments
ist.“

5. Ergänze in der Wahlordnung in § 17 Abs. 2 den Satz

„Bei der Mehrheitswahl werden keine stellvertretenden Mitglieder des
Studierendenparlaments gewählt.“

6. Ersetze in der Wahlordnung in § 25 den Abs. 6

„Wird im Wege der Wahlprüfung die Unwirksamkeit der Wahl von ein-
zelnen Mitgliedern festgestellt, so scheidet das Mitglied aus, sobald
der Beschluss des Studierendenparlaments unanfechtbar geworden
oder im verwaltungsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig bestätigt wor-
den ist. Die auf das betroffene Mitglied entfallenden Stimmen werden
der Liste, der es angehört, zugerechnet. Ist das betroffene Mitglied ein-
zige Kandidatin bzw. einziger Kandidat einer Liste, so gelten die auf es
entfallenden Stimmen als ungültig. Die Rechtswirksamkeit der bisheri-
gen Tätigkeit wird durch das Ausscheiden nicht berührt.“

durch

„Wird im Wege der Wahlprüfung die Unwirksamkeit der Wahl von ein-
zelnen Mitgliedern bzw. stellvertretenden Mitgliedern festgestellt, so
scheidet das Mitglied bzw. das stellvertretende Mitglied aus, sobald
der Beschluss des Studierendenparlaments unanfechtbar geworden
oder im verwaltungsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig bestätigt wor-
den ist. Die auf das betroffene Mitglied bzw. stellvertretende Mitglied
entfallenden Stimmen werden der Liste, der es angehört, zugerechnet.
Ist das betroffene Mitglied bzw. stellvertretende Mitglied einzige Kandi-
datin bzw. einziger Kandidat mit mindestens einer Stimme einer Liste,
so gelten die auf es entfallenden Stimmen als ungültig. Die Rechts-
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wirksamkeit der bisherigen Tätigkeit wird durch das Ausscheiden nicht
berührt.“

7. Ersetze in der Wahlordnung den § 28

„Scheidet ein gewähltes Mitglied aus, so wird der Sitz derjenigen bzw.
demjenigen Kandidierenden derselben Wahlliste zugeteilt, die bzw. der
nach dem Wahlergebnis unter den bisher nicht berücksichtigten Kan-
didierenden die meisten Stimmen hat. Ist die Wahlliste erschöpft, so
bleibt der Sitz unbesetzt; die Zahl der Sitze im Studierendenparlament
vermindert sich entsprechend.“

durch

„Scheidet ein gewähltes Mitglied aus, so wird der Sitz dem stellver-
tretenden Mitglied derselben Wahlliste zugeteilt, das nach dem Wahl-
ergebnis unter den stellvertretenden Mitgliedern dieser Wahlliste die
meisten Stimmen hat. Bei Stimmengleichheit zwischen mehreren stell-
vertretenden Mitgliedern einer Wahlliste entscheidet die Reihenfolge
dieser Personen auf der Wahlliste über die Rangfolge. Das stellver-
tretende Mitglied muss zum Zeitpunkt der Zuteilung wählbar sein im
Sinne von § 4 Abs. 1. Ist die Liste der stellvertretenden Mitglieder die-
ser Wahlliste erschöpft, so bleibt der Sitz unbesetzt; die Zahl der Sitze
im Studierendenparlament vermindert sich entsprechend.”

8. Ersetze in der Satzung in § 6 den Abs. 1

„Die Mitglieder des Studierendenparlaments werden in allgemeiner,
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.“

durch

„Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Studierendenparla-
ments werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und gehei-
mer Wahl gewählt.“

9. Ersetze in der Wahlordnung in § 1 den Abs. 1

„Die Mitglieder des Studierendenparlaments werden von den Mitglie-
dern der Studierendenschaft in allgemeiner, unmittelbarer, freier, glei-
cher und geheimer Wahl gewählt.“

durch

„Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Studierenden-
parlaments werden von den Mitgliedern der Studierendenschaft in all-
gemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.“

10. Ersetze in der Satzung in § 6 den Abs. 3

„Das Studierendenparlament hat einundvierzig (41) Mitglieder.“
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durch

„Das Studierendenparlament hat einundvierzig (41) Mitglieder und un-
beschränkt viele stellvertretende Mitglieder.“

11. Ersetze in der Satzung den § 8

(1) Ein Mitglied scheidet aus dem Studierendenparlament vor Ende der
Wahlperiode aus 1. durch Niederlegung des Mandats, 2. durch Exma-
trikulation, 3. durch Tod. (2) Die Wiederbesetzung des frei gewordenen
Sitzes regelt die Wahlordnung.“

durch

„(1) Ein Mitglied bzw. ein stellvertretendes Mitglied scheidet aus dem
Studierendenparlament vor Ende der Wahlperiode aus 1. durch Nie-
derlegung des Mandats, 2. durch Exmatrikulation, 3. durch Tod. (2) Die
Wiederbesetzung des frei gewordenen Sitzes regelt im Falle des Aus-
scheidens eines Mitglieds die Wahlordnung.“

Der Beschluss wird mit der amtlichen Bekanntmachung durch die RWTH
Aachen gültig. Diese Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechts-
geschäftliche Erklärung der Studierendenschaft gemäß § 55 Abs. 2 Hoch-
schulgesetz dar.

Mit freundlichen Grüßen

Jannik Hellenkamp
Präsident des 69. Studierendenparlaments
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